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Die Selbstverwaltung der BGHM

Die BGHM, wie alle Sozialversicherungsträger, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 

Selbstverwaltung.

Sie nimmt also Aufgaben des Staates wahr.

Über Sozialwahlen haben die Versicherten und die Unternehmer/Unternehmerinnen die Möglichkeit, ihre 

vertretenden Personen in der Vertreterversammlung für eine Wahlperiode von 6 Jahren zu wählen.
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meineBGHM - Unterkonto anlegen

Als Inhaber/-in des Hauptzugangs (Hauptkontos) können Sie dieses jederzeit schnell und sicher verwalten. 

Über den Reiter „Mein Konto“ richten Sie Unterkonten für weitere Benutzer/-innen ein. Durch das Aktivieren 

der entsprechenden Checkboxen (z. B. Unfallanzeige) erhalten die von Ihnen bestimmten Benutzer/-innen 

die Berechtigung entsprechende Seiten einzusehen und zu bearbeiten. 

So ermöglichen Sie beispielsweise Ihrer Sicherheitsfachkraft passwortgeschützten Zugang zu den 

Unfallanzeigen und Ihrem Steuerberater/-in Zugriff auf die Lohnnachweisdaten. 

In Ihrem Hauptkonto können Sie einsehen, welche Berechtigungen Sie vergeben haben und diese 

bearbeiten. 
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Teilnahmebescheinigung

• Eine Teilnahmebescheinigung für Ihre Seminare finden Sie in Ihrem Teilnehmerzugang zum Portal 

meineBGHM. Sie wird nach Teilnahme am Seminar dort abgelegt.
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